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RATGEBER RECHT – Unternehmer geniessen bei der Wahl ihrer Firma – je nach Rechtsform –  grosse  
Freiheiten. Dennoch: Nicht alles, was aus Werbeüberlegungen wünschbar wäre, ist rechtlich zulässig.

Stolperfalle Firmenname
Der Firmenname – oder kurz: die 
Firma – ist Aushängeschild und Er-
kennungsmerkmal eines Unterneh-
mens. Vielfach enthält er bereits Hin-
weise zu angebotenen Produkten 
oder Dienstleistungen, zuweilen äus-
sert er sich zur Eigentümerschaft ei-
ner Gesellschaft oder aber er be-
schränkt sich auf blosse Fantasiebe-
zeichnungen.

Firma erfüllt mehrere Zwecke
Dabei erfüllt der Firmenname gleich 
mehrere Zwecke: Zum einen dient er 
als Unterscheidungsmerkmal, zum 
anderen eignet er sich, gerade in der 
heutigen Kommunikationsgesell-
schaft, als Werbe- und Marketing-
instrument.
Bei der Wahl der Firma  sind dem 
Unternehmer jedoch – je nach Ge-
sellschaftsform – Grenzen gesetzt: 
Nicht alles, was aus Marketing-
überlegungen  sinnvoll wäre, ist 
rechtlich auch zulässig. Der Gesetz-
geber hat eine Reihe von Regeln auf-

gestellt, die bei der Wahl der Firma 
zu beachten sind. So sieht das Gesetz 
etwa für die Firma einer Kollektivge-
sellschaft vor, dass diese den Famili-
ennamen mindestens eines Gesell-
schafters enthalten muss.

Grosse Freiheit bei GmbH und AG
Bezüglich Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung (GmbH) oder 
Aktien gesellschaften (AG) ist das Ge-
setz weit weniger streng: Diese müs-
sen im Firmennamen zwar die 
Rechtsform angeben, sind ansonsten 

jedoch sehr frei. Ist ein Firmenname 
erst einmal im Handelsregister ein-
getragen, geniesst er gegenüber an-
deren, identischen oder verwechsel-
baren Firmen rechtlichen Schutz, wo-
bei das Schweizer Firmenrecht hier 
vom sogenannten Prinzip der Eintra-
gungspriorität ausgeht.
Das heisst: Es geniesst jene Firma  
Vorrang, die zuerst im Handels-
register eingetragen wurde. Wer eine 
neue Firma ins Handelsregister ein-
tragen will, hat demnach sicherzu-
stellen, dass nicht bereits andere 
identische oder ähnliche Firmen ein-
getragen sind. Wählt er einen Firmen-
namen, den es in dieser oder ähnli-
cher Form bereits gibt, läuft er Ge-
fahr, dass ihm die Führung der Firma 
gerichtlich verboten wird, was in der 
Regel hohe Kosten nach sich zieht.

Deutliche Unterscheidung
Die Gerichte sind bei der Beurtei-
lung, ob eine Verwechslungsgefahr 
zwischen zwei Firmen besteht, ver-

hältnismässig streng. Gefordert ist, 
dass sich die Firmen deutlich unter-
scheiden. Um unangenehme Über-
raschungen zu vermeiden, ist zu 
empfehlen, sich bei der Wahl der 
Firma beraten zu lassen. Ein Rechts-
streit ist selten ein guter Start in die 
Geschäftstätigkeit.

LEGAL-TEAM

Markus Prazeller ist Rechts-
anwalt in der Kanzlei Battegay, 
Dürr, Wagner. Diese ist Partne-
rin im Legal-Team der Wirtschafts-
kammer Baselland. Das Legal-Team 
steht den Mitgliedern der Wirt-
schaftskammer für Auskünfte  zur 
Verfügung. 
Es ist erreichbar unter der Telefon-
nummer 061 927 66 70 oder via 
E-Mail an dessen Leiterin, 
Fürsprecherin Barbara Gfeller: 
b.gfeller@kmu.org.

Markus
Prazeller,
Rechtsanwalt
bei der Kanzlei
Battegay,
Dürr, Wagner.

LEHRBETRIEBSKAMPAGNE – Neben Plakaten macht die Konferenz der Industrie- und Gewerbe-
vereine neu auch mit Klebern und einer Website auf die Lernenendenausbildung aufmerksam.

Beste Werbung für Lehrbetriebe
Die seit 2011 laufende Lehrbetriebs-
kampagne der Konferenz der Gewer-
be-  und Industrievereine (KGIV) wird 
auch 2015 fortgesetzt. Zu einem neu-
en Plakat – einer Collage der Sujets 
aus dem vergangenen Jahr – kom-
men zusätzlich Auf kleber und eine 
neue, top aktuelle Website hinzu.
Vorgestellt wurde die Kampagne von 
Landrat Christoph Buser, Direktor der 
Wirtschaftskammer, an der Berufs-
schau anlässlich des Tags der Berufs-
bildung vom vergangenen 22. Okto-
ber (siehe Standpunkt 415).

«Lernende gestalten die Zukunft»
Die Kampagne steht wiederum unter 
dem Slogan «Unsere Lernenden ge-
stalten die Zukunft – dank unseren 
KMU-Lehr betrieben». Dieses Motto 
steht auch auf den Klebern, die erst-
mals für die Lehrbetriebskampagne 
gedruckt wurden.
Detailhändler können die Kleber an 
den Türen ihrer Verkaufsstellen an-
bringen, wo sie die Kundschaft darauf 
hinweisen, dass der Betrieb Lernende 
ausbildet. KGIV-Mitglieder ohne  Ver-
kaufsstellen können die Kleber auf 
ihre Geschäftspost kleben und so auf 
ihr Engagement für die duale Berufs-
ausbildung aufmerksam machen.

Mehr Publizität dank Website
Die neu aufgeschaltete Website soll 
der Lehrbetriebskampagne zu noch 
mehr medialer Präsenz verhelfen. 
Auf der Website finden sich Informa-
tionen zur laufenden Kampagne und 
zu jenen der vergangenen fünf Jahre. 
Die Website informiert zudem über 
die duale Berufsbildung und deren 
Bedeutung in der Schweiz.
Kennzahlen zur Lehrlingsausbil-
dung, Informationen zum KMU-Lehr-
betriebsverbund Baselland und Um-
gebung, Links zu den Mitgliedern der 
KGIV sowie ein Medienspiegel ergän-
zen das Angebot. Ausserdem steht 
Kampagnenmaterial zum Download 
bereit. Alexandra Mächler

Sie präsentieren an der Berufsschau das Plakat der Lehrbetriebskampagne 2015 (von links): Martin Zimmermann, KMU Ettingen; Mar-
kus Comment, KMU Pratteln; Landrat Hansruedi Wirz, KMU Reigoldswil und Umgebung; Andreas Zbinden, KMU Liestal; Simeon Soll-
berger, Gewerbeverein Bubendorf und Umgebung; Andreas Schneider, Präsident Wirtschaftskammer; Landrat Christoph Buser, Direktor 
Wirtschaftskammer; Stefan Küng, Gewerbeverein Gelterkinden und Umgebung; Alex Bärtschi, KMU Waldenburgertal. FOTO MÄCHLER

DIE LEHRE IN ZAHLEN

Aktuell sind im Kanton Baselland 
2751 Unternehmen als Lehrbetrie-
be registriert. Sie bilden Lernende 
in 140 Bereichen / Branchen aus. 
Der Kanton Baselland beschäftigt 
310 Lernende, davon 157 in den 
Spitälern.
Von den 1996 im Sommer 2015 
angetretenen Lernenden haben  
91 Prozent die eidgenössischen 
Prüfungen erfolgreich bestanden. 
Im Kanton Baselland wurden Mitte 
September 2015 insgesamt 2018 
neue Lehrverträge abgeschlossen. 
Das sind knapp vier Prozent weni-
ger als im Vorjahr.
Derzeit werden im Baselbiet 5574 
Lernende ausgebildet: 2098 Frauen  
und 3476 Männer. Zu Beginn der 
Lehrzeit im Sommer 2015 waren 
noch 303 Lehrstellen frei. am

ARBEITGEBER-ZMORGE 

Arbeitgeber Baselland und 
die TRETOR AG laden ein.
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eium ilique molor sitatium hiti nobis dolorro 
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Auf dem Podium des Polit-Apéros im Haus der Wirt-
schaft diskutieren (von links) die Fraktionschefs Rolf 

Zur aktuellen Lehrbetriebskampagne gehören auch Kleber mit den Logos der teilnehmen-
den Industrie- und Gewerbevereine sowie einem Link auf die Website. BILD ZVG

LINK
www.innovation.swiss-challenge.org


